
     

    

Beschlusszusammenfassung zur 5. Sitzung des Ortsgemeinderates Ortsgemeinde 
Münchweiler am Klingbach vom 20.10.2005 

öffentliche Sitzung 

Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden: 

 
1 Bebauungsplanverfahren "Westlicher Ortseingang" 1. Beratung und 

Beschlussfassung über die während der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen 2. 
Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB und § 88 LBauO 

 
1. Der Ortsgemeinderat schließt sich den Ausführungen der Verwaltung einstimmig an. 
 
2. Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig den Bebauungsplan „Westlicher Ortseingang“ als 

Satzung, gem. § 10 BauGB. Beschlussfassung erfolgte. 
 

 Die Satzung umfasst folgende Unterlagen: 
- Rechtsfestsetzungen M1:1000 
- Schriftliche Festsetzungen 
- Begründung 

 
Des weiteren beschließt der Ortsgemeinderat einstimmig die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen 
des Bebauungsplanes „Westlicher Ortseingang“ als Satzung gem. § 88 Landesbauordnung (LBauO). 

 
2 Beratung und Beschlussfassung über Zuschuss zum Seniorennachmittag 2005 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 200,--€ als Zuschuss zum Seniorennachmittag 
2005. 
 
3 Beratung und Beschlussfassung über Festlegung eines Zuschusses zur Kirchweih 2005 

und folgende Jahre 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig einen Zuschuss zur Kirchweih 2005 und 2006 in 
Höhe von je 250,-- €. 
 
4 Zustimmung zur Anschaffung eines Kreuzes für Aussegnungsplatz Friedhof 
 
Einstimmig war der Gemeinderat der Meinung, dieses Kreuz für 150,--€ für den 
Aussegnungsplatz Friedhof zu beschaffen. 
 
5 Beratung und Beschlussfassung über Kostenfestsetzung Spielplatzsanierung 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig eine Kostenfestsetzung von maximal 1.200,--€ für 
die Spielplatzsanierung. 
 
6 Festsetzung der Realsteuerhebesätze 2006 
 
Es wird empfohlen, für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B die geforderten 
Mindesthebesätze im Zusammenhang mit möglichen Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock 
festzusetzen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer sollte den  Nivellierungssatz gem. LFAG nicht 
unterschreiten. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Realsteuerhebesätze 2006 wie folgt: 



   

 
 - Grundsteuer A - 269 v. H. 
 - Grundsteuer B - 317 v. H. 
 - Gewerbesteuer - 360 v. H. 

 

 


